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Beitragsordnung Königsteiner Volleyballgemeinschaft (KVG) 
 
Auf der Grundlage von § 13 unserer Vereinsatzung hat die außerordentliche Mitgliederversammlung in 
Ihrer Sitzung am 27. November 2025 nachfolgende Beitragsordnung beschlossen. 
 
Die Höhe der Mitgliedsbeiträge richtet sich nach der Art der Mitgliedschaft und der jeweiligen 
Leistungsfähigkeit einzelner Mitgliedsgruppen. 
 
Der zu entrichtende Mitgliedsbeitrag: 
 

Art der Mitgliedschaft bei halbjährlicher Zahlung bei jährlicher Zahlung 
Kinder und Jugendliche bis 14 Jahre 40,00 € 80,00 € 
Jugendliche ab 15 Jahre bis 18 Jahre, 
Studenten, Auszubildende, 
Bundesfreiwilligendienstleistende 

60,00 € 120,00 € 

Vollzahler 90,00 € 180,00 € 
Passive Mitglieder 18,00 € 36,00 € 

 
Für die Aufnahme in den Verein, wird eine Aufnahmegebühr in Höhe von 10,00 € einmalig berechnet. 
 
Sollten Vereinsmitglieder im Rückstand mit Ihren Beitragszahlungen sein, so wird eine Mahngebühr in 
Höhe von 5,00 € pro Mahnung veranschlagt. 
 
Jedes Vereinsmitglied ab 18 Jahren, hat eine Meldepflicht, wenn sich an der Art der Mitgliedschaft 
etwas ändert. 
 
Auf Antrag an den Vorstand und Beirat, kann eine verminderte Beitragszahlung beantragt werden. Diese 
entscheiden in einer Sitzung über den Antrag. 
 
Für die Beitragshöhe ist der am 15. Juli des laufenden Geschäftsjahres bestehende Mitgliederstatus 
maßgebend. 
 
Maßgebend für die Beitragsentrichtung ist das Geschäftsjahr jeweils vom 1. Juli bis zum 30. Juni des 
Folgejahres. 
 
Die Beiträge sind fällig  
 
Bei halbjährlicher Zahlung 
Spätestens bis zum 31. Juli im ersten Halbjahr des laufenden Geschäftsjahres sowie spätestens bis zum 
31. Januar im zweiten Halbjahr des laufenden Geschäftsjahres 
 
Bei jährlicher Zahlung 
Spätestens bis zum 31. Juli im ersten Halbjahr des laufenden Geschäftsjahres 
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Die jeweiligen Mitgliedsbeiträge sind auf folgende Bankverbindung zu überweisen: 
 
Kontoinhaber:  Königsteiner Volleyballgemeinschaft e.V. 
IBAN:   DE41 8505 0300 3000 2853 17 
BIC:   OSDDDE81XXX 
Bankinstitut:  Ostsächsische Sparkasse Dresden 
Verwendungszweck: Mitgliedsbeitrag Vorname Nachname; Zeitraum 
 
Auch bietet die KVG die Möglichkeit des Einzuges des Mitgliedsbeitrages per SEPA-Lastschrift an. 
Hierzu ist ein gesondertes Formular auszufüllen. 
 
Soweit bei der Aufnahme in die KVG - geregelt durch formlose Antragstellung gegenüber dem Vorstand 
- anteilige Mitgliedsbeiträge zu entrichten sind, ist der Monat mit 30 und das Jahr mit 360 Tagen zu 
berechnen. 
 
Die Satzung sieht eine Kündigungsfrist von einem Monat zum 30. Juni eines jeden Jahres vor. Die 
Kündigung hat durch das Mitglied in schriftlicher Form gegenüber dem Vorstand zu erfolgen. 
 
Die beschlossenen Beitragsordnung vom 26. Oktober 2023, welche rückwirkend zum 1. Juli 2023 in 
Kraft getreten ist, verliert mit in Kraft treten der neuen Beitragsordnung ihre Gültigkeit. 
 
Diese Beitragsordnung tritt mit Beschluss der außerordentlichen Mitgliederversammlung vom 27. 
November 2025, rückwirkend zum 1. Juli 2025 in Kraft. 
 


